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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) NR. 1923/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 18. Dezember 2006

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und
Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄ-
ISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 152 Absatz 4
Buchstabe b,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (1),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 (3) soll einen einzigen
Rechtsrahmen für transmissible spongiforme Enzephalo-
pathien (TSE) in der Gemeinschaft bieten.

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 932/2005 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2005 zur Ände-
rung der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 hinsichtlich der
Verlängerung des Zeitraums, in dem Übergangsmaßnah-
men gelten (4), wurde der Zeitraum für die Anwendung
von Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 999/2001 bis spätestens 1. Juli 2007 verlängert.

(3) Während der Generalversammlung der Weltorganisation
für Tiergesundheit im Mai 2003 wurde eine Entschlie-
ßung angenommen, um die gegenwärtigen internationa-
len Kriterien zur Klassifizierung der Länder nach ihrem
jeweiligen BSE-Risiko zu vereinfachen. Auf der General-
versammlung im Mai 2005 ist ein Vorschlag angenom-
men worden. Die Artikel der Verordnung (EG) Nr. 999/
2001 sollten dem neuen international vereinbarten Sys-
tem der Einteilung in Statusklassen angepasst werden.

(4) Neuere Entwicklungen in Bezug auf Probenahmen und
Analysen werden umfassende Änderungen des
Anhangs X der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 erforder-
lich machen. Daher ist es notwendig, gewisse formale
Änderungen an der derzeitigen Definition für „Schnell-
tests“ in der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 vorzuneh-
men, um eine spätere Umstrukturierung jenes Anhangs
zu erleichtern.

(5) Im Interesse der Klarheit des Gemeinschaftsrechts sollte
verdeutlicht werden, dass die in anderen Gemeinschafts-
vorschriften zur Lebensmittelsicherheit vorgesehene Defi-
nition von „Separatorenfleisch“ in der Verordnung (EG)
Nr. 999/2001 auch im Kontext der TSE-Tilgungsmaßnah-
men zur Anwendung kommen sollte.
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(6) Die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 sieht ein Überwa-
chungssystem für BSE und Scrapie vor. In seiner Stellung-
nahme vom 6. und 7. März 2003 empfahl der Wissen-
schaftliche Lenkungsausschuss, ein Programm zur Über-
wachung von TSE bei Hirschartigen aufzulegen. Daher
sollte das in der genannten Verordnung vorgesehene
Überwachungssystem auch auf andere TSE ausgedehnt
und insbesondere die Möglichkeit vorbehalten werden,
weitere Implementierungsmaßnahmen für dieses System
zu einem späteren Zeitpunkt zu ergreifen.

(7) Ein harmonisiertes Züchtungsprogramm, um auf TSE-
Resistenz bei Schafen zu selektieren, wurde als Über-
gangsmaßnahme durch die Entscheidung 2003/100/EG
der Kommission vom 13. Februar 2003 zur Festlegung
von Mindestanforderungen an die Aufstellung von Pro-
grammen zur Züchtung von Schafen auf Resistenz gegen
übertragbare spongiforme Enzephalopathien (1) einge-
führt. Die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 sollte geändert
werden, um eine dauerhafte Rechtsgrundlage für das
Züchtungsprogramm sowie die Möglichkeit vorzusehen,
derartige Programme zu ändern, um den evaluierten wis-
senschaftlichen Ergebnissen und den allgemeinen Folgen
ihrer Umsetzung Rechnung zu tragen.

(8) Die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 verbietet die Verfütte-
rung von bestimmten verarbeiteten tierischen Proteinen
an bestimmte Tiere, wobei die Möglichkeit von Ausnah-
meregelungen vorgesehen ist. Neuere Entwicklungen in
Bezug auf das Verfütterungsverbot können Änderungen
des Anhangs IV der genannten Verordnung erforderlich
machen. Es ist notwendig, gewisse formale Änderungen
am gegenwärtigen Wortlaut des entsprechenden Artikels
vorzunehmen, um eine spätere Umstrukturierung jenes
Anhangs zu erleichtern.

(9) Die Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 2002 mit
Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Ver-
zehr bestimmte tierische Nebenprodukte (2) legt Bestim-
mungen zur Beseitigung von spezifiziertem Risikomate-
rial und an TSE erkrankten Tieren fest. Inzwischen sind
Vorschriften für die Durchfuhr von Erzeugnissen tier-
ischen Ursprungs durch die Gemeinschaft angenommen
worden. Daher sollten im Interesse der Kohärenz des
Gemeinschaftsrechts die bestehenden Vorschriften zur
Beseitigung solcher Materialen und Tiere in der
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 durch eine Bezugnahme
auf die Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 ersetzt und die
Bezugnahme auf Durchfuhrbestimmungen in der Verord-
nung (EG) Nr. 999/2001 gestrichen werden.

(10) Neuere Entwicklungen in Bezug auf spezifiziertes Risiko-
material werden ebenfalls umfassende Änderungen des
Anhangs V der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 erforder-
lich machen. Es ist notwendig, gewisse formale Änderun-
gen am gegenwärtigen Wortlaut der entsprechenden
Bestimmungen der genannten Verordnung vorzunehmen,
um eine spätere Umstrukturierung jenes Anhangs zu
erleichtern.

(11) Die Betäubung durch Gasinjektion in die Schädelhöhle ist
in der Gemeinschaft zwar verboten, doch können Gasin-
jektionen möglicherweise auch nach der Betäubung erfol-
gen. Es ist daher notwendig, die einschlägigen Vorschrif-
ten für die Schlachttechniken in der Verordnung (EG)
Nr. 999/2001 im Hinblick auf das Verbot von Gasinjek-
tionen in die Schädelhöhle nach der Betäubung zu
ändern.

(12) Die Verordnung (EG) Nr. 1915/2003 der Kommission
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 (3) legt
neue Bestimmungen zur Tilgung von Scrapie bei Schafen
und Ziegen fest. Daher ist es notwendig, die Verbringung
von Schafen und Ziegen aus Betrieben, bei denen ein
amtlicher Scrapie-Verdacht vorliegt, zu verbieten.

(13) Auf der Grundlage fortschreitender wissenschaftlicher
Erkenntnisse sollte die Verordnung (EG) Nr. 999/2001
die Möglichkeit vorsehen, den Geltungsbereich der Vor-
schriften bezüglich Inverkehrbringen und Ausfuhr von
Rindern, Schafen und Ziegen sowie deren Sperma, Emb-
ryonen und Eizellen auf andere Tierarten auszudehnen.

(14) Der Wissenschaftliche Lenkungsausschuss weist in seiner
Stellungnahme vom 26. Juni 1998 darauf hin, dass bei
der Beschaffung von Rohstoffen für die Herstellung von
Dikalziumphosphat gewisse Beschränkungen beachtet
werden sollten. Daher sollte Dikalziumphosphat aus der
Liste der Erzeugnisse gestrichen werden, für die die Ver-
ordnung (EG) Nr. 999/2001 derzeit keine Beschränkun-
gen des Inverkehrbringens vorschreibt. Das Fehlen von
Beschränkungen für Milch und Milcherzeugnisse sollte
geklärt werden.

(15) Auf der Grundlage fortschreitender wissenschaftlicher
Erkenntnisse und der Risikoklassifizierung sowie unge-
achtet der Möglichkeit, Schutzmaßnahmen zu treffen,
sollte die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 die Annahme
spezifischerer Anforderungen für das Inverkehrbringen
und die Ausfuhr von Erzeugnissen tierischen Ursprungs
aus Mitgliedstaaten oder Drittländern, die ein kontrollier-
tes oder unbestimmtes TSE-Risiko aufweisen, nach dem
Ausschussverfahren ermöglichen.

(16) Die zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 999/
2001 erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem
Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999
zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der
Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (4)
erlassen werden.
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(17) Insbesondere sollte die Kommission die Befugnis erhalten,
die Schnelltests zuzulassen, die Anpassung des Alters vor-
zunehmen, das Toleranzniveau einzuführen, die Fütterung
junger Wiederkäuer mit von Fischen stammenden Protei-
nen zu erlauben und gewisse Bestimmungen auf andere
Tierarten auszudehnen, Regeln für Ausnahmen von dem
Erfordernis zur Entfernung und Beseitigung spezifizierten
Risikomaterials aufzustellen, Kriterien für den Nachweis
der Verbesserung der epidemiologischen Situation aufzu-
stellen sowie Kriterien für Ausnahmen von bestimmten
Beschränkungen und Herstellungsverfahren aufzustellen.
Da es sich hier um Maßnahmen allgemeiner Tragweite
handelt, die eine Änderung von nicht wesentlichen
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 und/
oder eine Hinzufügung neuer nicht wesentlicher Bestim-
mungen jener Verordnung bewirken, sollten diese Maß-
nahmen gemäß dem in Artikel 5a des Beschlusses
1999/468/EG genannten Regelungsverfahren mit Kon-
trolle erlassen werden.

(18) Die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 sollte daher entspre-
chend geändert werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 wird wie folgt geändert:

1) Der folgende Erwägungsgrund wird eingefügt:

„(8a) Die Verfütterung von bestimmten von Nichtwie-
derkäuern stammenden verarbeiteten tierischen
Proteinen an Nichtwiederkäuer sollte unter Beach-
tung des Verbots der Verwertung innerhalb dersel-
ben Tierarten gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 3. Oktober 2002 mit Hygienevor-
schriften für nicht für den menschlichen Verzehr
bestimmte tierische Nebenprodukte (*) sowie der
Kontrollaspekte insbesondere im Zusammenhang
mit der Differenzierung von verarbeiteten arten-
spezifischen Tierproteinen entsprechend der von
der Kommission am 15. Juli 2005 angenomme-
nen Mitteilung über den Fahrplan zur TSE-
Bekämpfung zugelassen werden.

(*) ABl. L 273 vom 10.10.2002, S. 1. Zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 208/2006 der Kommission (ABl. L 36
vom 8.2.2006, S. 25).“

2) Die folgenden Erwägungsgründe werden eingefügt:

„(11a) In der Entschließung vom 28. Oktober 2004 (**)
hat das Europäische Parlament seine Besorgnis im
Hinblick auf die Verfütterung tierischer Proteine
an Wiederkäuer geäußert, da diese nicht Bestand-
teil der natürlichen Nahrung von adulten Rindern
sind. Im Zuge der BSE-Krise und der Krise auf-
grund der Maul- und Klauenseuche ist man
zunehmend zu der Überzeugung gekommen, dass
die menschliche und tierische Gesundheit am bes-
ten sichergestellt werden kann, wenn die Tiere so
gehalten und gefüttert werden, wie es den beson-

deren Merkmalen der verschiedenen Arten ent-
spricht. Gemäß dem Vorsorgeprinzip und unter
Beachtung der natürlichen Ernährung und Lebens-
weise von Wiederkäuern ist es daher notwendig,
das Verbot der Verfütterung tierischer Proteine an
Wiederkäuer in Formen, die normalerweise nicht
Bestandteil ihrer natürlichen Nahrung sind, auf-
rechtzuerhalten.

(11b) Separatorenfleisch erhält man dadurch, dass das
Fleisch von den Knochen so getrennt wird, dass
die Muskelfaserstruktur zerstört oder verändert
wird. Es kann Teile der Knochen oder des Perio-
steum (Knochenhaut) enthalten. Daher ist Separa-
torenfleisch nicht mit normalem Fleisch zu ver-
gleichen. Seine Verwendung für den menschlichen
Verzehr sollte deshalb überprüft werden.

(**) ABl. C 174 E vom 14.7.2005, S. 178.“

3) Artikel 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe l erhält folgende Fassung:

„l) ‚Schnelltests‘ die in Anhang X aufgeführten Scree-
ning-Verfahren, die innerhalb von 24 Stunden zu
Ergebnissen führen;“

b) Folgende Buchstaben werden angefügt:

„n) ‚Separatorenfleisch‘ oder ‚MSM‘ ein Erzeugnis, das
durch Ablösung des an fleischtragenden Knochen
nach dem Entbeinen haftenden Fleisches auf maschi-
nelle Weise so gewonnen wird, dass sich die Struk-
tur der Muskelfasern auflöst oder verändert;

o) ‚passive Überwachung‘ die Meldung aller Tiere, bei
denen Verdacht auf TSE-Infektion besteht, und,
wenn TSE nicht durch klinische Untersuchung aus-
geschlossen werden kann, die Labortests an solchen
Tieren;

p) ‚aktive Überwachung‘ das Testen von nicht mit Ver-
dacht auf TSE-Infektion gemeldeten Tieren, wie not-
geschlachteten Tieren, Tieren, die bei Ante-mortem-
Inspektionen Auffälligkeiten zeigten, verendeten
Tieren, gesunden Schlachttieren und Tieren, die im
Zusammenhang mit einem TSE-Fall ausgemerzt
wurden, insbesondere um die Entwicklung und Ver-
breitung von TSE in einem Land oder einem Gebiet
dieses Landes festzustellen.“

4) Artikel 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der BSE-Status von Mitgliedstaaten oder Drittlän-
dern oder deren Gebieten (nachstehend ‚Länder oder
Gebiete‘ genannt) wird durch die Einstufung in eine der
folgenden drei Kategorien bestimmt:

— vernachlässigbares BSE-Risiko gemäß der Definition
in Anhang II,

— kontrolliertes BSE-Risiko gemäß der Definition in
Anhang II,

— unbestimmtes BSE-Risiko gemäß der Definition in
Anhang II.
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Der BSE-Status von Ländern oder Gebieten darf nur
anhand der in Anhang II Kapitel A aufgeführten Krite-
rien festgestellt werden. Diese Kriterien umfassen unter
anderem die Ergebnisse einer Risikoanalyse auf der
Grundlage aller in Anhang II Kapitel B beschriebenen
potenziellen Faktoren für das BSE-Auftreten und ihrer
zeitlichen Entwicklung sowie umfassende aktive und
passive Überwachungsmaßnahmen unter Berücksichti-
gung der Risikokategorie des Landes oder des Gebietes.

Mitgliedstaaten und Drittländer, die weiterhin in der
Liste der Drittländer geführt werden wollen, welche
unter diese Verordnung fallende lebende Tiere oder
Erzeugnisse in die Gemeinschaft ausführen dürfen, legen
der Kommission einen Antrag auf Feststellung ihres
BSE-Status zusammen mit relevanten Informationen
über die in Anhang II Kapitel A aufgeführten Kriterien
und die in Anhang II Kapitel B genannten potenziellen
Risikofaktoren sowie deren zeitliche Entwicklung vor.“

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Mitgliedstaaten und die Drittländer, die kei-
nen Antrag gemäß Absatz 1 Unterabsatz 3 eingereicht
haben, müssen hinsichtlich der Verbringung von leben-
den Tieren und tierischen Erzeugnissen aus ihrem
Hoheitsgebiet so lange die für Länder mit einem unbe-
stimmten BSE-Risiko geltenden Einfuhrbestimmungen
erfüllen, bis sie diesen Antrag eingereicht haben und
eine endgültige Entscheidung über ihren BSE-Status
getroffen wurde.“

5) Artikel 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Jeder Mitgliedstaat führt auf der Grundlage akti-
ver und passiver Überwachung gemäß Anhang III jähr-
lich ein TSE-Überwachungsprogramm durch. Zu diesem
Programm gehört, sofern für die betreffende Tierart ver-
fügbar, ein Screening-Verfahren unter Anwendung der
Schnelltests.

Die Schnelltests werden zu diesem Zweck nach dem in
Artikel 24 Absatz 3 genannten Verfahren zugelassen
und in das entsprechende Verzeichnis in Anhang X auf-
genommen.“

b) Die folgenden Absätze werden eingefügt:

„(1a) Das jährliche Überwachungsprogramm nach
Absatz 1 umfasst zumindest folgende Subpopulationen:

a) sämtliche Rinder über 24 Monate, die zur Not-
schlachtung geschickt werden oder bei Ante-mor-
tem-Inspektionen Auffälligkeiten zeigen,

b) sämtliche Rinder über 30 Monate, die für den
menschlichen Verzehr normal geschlachtet werden,

c) sämtliche Rinder über 24 Monate, die nicht für den
menschlichen Verzehr geschlachtet werden und in
dem landwirtschaftlichen Betrieb, auf dem Transport
oder in einem Schlachthof verendet sind oder getötet
wurden (verendete Tiere).

Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass in abgele-
genen Gebieten mit einer geringen Viehdichte, in denen
die Einsammlung toter Tiere nicht organisiert ist, von

der Bestimmung des Buchstaben c abgewichen werden
kann. Die Mitgliedstaaten, die von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen, unterrichten die Kommission darüber
und unterbreiten eine Liste der betreffenden Gebiete
zusammen mit einer Begründung für die Abweichung.
Die Abweichung darf sich auf nicht mehr als 10 % der
Rinderpopulation in einem Mitgliedstaat beziehen.

(1b) Nach Konsultation des zuständigen wissenschaft-
lichen Ausschusses kann das in Absatz 1a Buchstaben a
und c festgesetzte Alter nach dem in Artikel 24 Absatz 3
genannten Verfahren auf der Grundlage der wissen-
schaftlichen Fortschritte angepasst werden.

Auf Antrag eines Mitgliedstaats, der anhand bestimmter,
nach dem in Artikel 24 Absatz 3 genannten Verfahren
festzulegender Kriterien nachweisen kann, dass sich die
epidemiologische Situation in dem Land verbessert hat,
können die jährlichen Überwachungsprogramme für
diesen Mitgliedstaat überprüft werden.

Der betreffende Mitgliedstaat muss seine Fähigkeit nach-
weisen, die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen
festzustellen und den Schutz der menschlichen und tier-
ischen Gesundheit auf der Grundlage einer umfassenden
Gefahrenanalyse zu gewährleisten. Der Mitgliedstaat
muss insbesondere nachweisen,

a) dass die BSE-Prävalenz deutlich zurückgeht oder kon-
stant niedrig ist, was durch aktuelle Testergebnisse zu
stützen ist;

b) dass er zumindest sechs Jahre lang ein vollständiges
BSE-Testprogramm durchgeführt und umgesetzt hat
(gemeinschaftliche Rechtsvorschriften zur Rückver-
folgbarkeit und Identifizierung lebender Tiere sowie
zur BSE-Überwachung);

c) dass er zumindest sechs Jahre lang die gemeinschaft-
lichen Rechtsvorschriften zum vollständigen Verfütte-
rungsverbot im Hinblick auf landwirtschaftliche
Nutztiere durchgeführt und umgesetzt hat.“

c) Der folgende Absatz wird angefügt:

„(5) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel werden nach dem in Artikel 24 Absatz 2
genannten Verfahren erlassen.“

6) Der folgende Artikel wird eingefügt:

„Artikel 6a

Züchtungsprogramme

(1) Die Mitgliedstaaten können Züchtungsprogramme
einführen, um in ihren Schafpopulationen auf TSE-Resis-
tenz zu selektieren. Diese Programme umfassen die Rah-
menbedingungen für die Anerkennung von Herden als TSE-
resistent und können auf andere Tierarten ausgedehnt wer-
den, wobei wissenschaftliche Erkenntnisse zum Nachweis
der TSE-Resistenz bestimmter Genotypen dieser Tierarten
zugrunde gelegt werden.

(2) Spezielle Vorschriften für die Programme gemäß
Absatz 1 des vorliegenden Artikels werden nach dem in
Artikel 24 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.
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(3) Die Mitgliedstaaten, die Züchtungsprogramme ein-
führen, legen der Kommission regelmäßig Berichte vor,
damit die Programme wissenschaftlich evaluiert werden
können, insbesondere im Hinblick auf ihre Auswirkungen
auf das Auftreten von TSE, aber auch auf die genetische
Vielfalt und Variabilität sowie die Erhaltung von alten, selte-
nen oder regional angepassten Schafsrassen. Die wissen-
schaftlichen Ergebnisse und die allgemeinen Folgen der
Züchtungsprogramme werden regelmäßig evaluiert, und
diese Programme werden nötigenfalls entsprechend geän-
dert.“

7) Artikel 7 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 bis 4 erhalten folgende Fassung:

„(1) Die Verfütterung von tierischen Proteinen an
Wiederkäuer ist verboten.

(2) Das Verbot nach Absatz 1 wird auf andere Tiere
als Wiederkäuer ausgedehnt und bezüglich der Fütterung
dieser Tiere mit Erzeugnissen tierischen Ursprungs
beschränkt, und zwar gemäß Anhang IV.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unbeschadet der
Bestimmungen in Anhang IV betreffend die Ausnahmen
von dem in diesen Absätzen enthaltenen Verbot.

Die Kommission kann nach dem in Artikel 24 Absatz 3
genannten Verfahren auf der Grundlage einer wissen-
schaftlichen Bewertung der Fütterungserfordernisse für
junge Wiederkäuer und vorbehaltlich der zum Zwecke
der Durchführung des vorliegenden Artikels gemäß
Absatz 5 des vorliegenden Artikels angenommenen
Bestimmungen im Anschluss an eine Bewertung der
Kontrollaspekte dieser Abweichung beschließen, die Füt-
terung junger Wiederkäuer mit von Fischen stammen-
den Proteinen zu erlauben.

(4) Mitgliedstaaten oder Gebiete von Mitgliedstaaten
mit einem unbestimmten BSE-Risiko dürfen kein Tierfut-
ter ausführen oder lagern, das für landwirtschaftliche
Nutztiere bestimmt ist und von Säugetieren stammende
Proteine enthält, oder Tierfutter, das für Säugetiere
bestimmt ist, ausgenommen Futter für Hunde, Katzen
und Pelztiere, und von Säugetieren stammende verarbei-
tete Proteine enthält.

Drittländer oder Gebiete von Drittländern mit einem
unbestimmten BSE-Risiko dürfen kein Tierfutter in die
Gemeinschaft ausführen, das für landwirtschaftliche
Nutztiere bestimmt ist und von Säugetieren stammende
Proteine enthält, oder Tierfutter, das für Säugetiere
bestimmt ist, ausgenommen Futter für Hunde, Katzen
und Pelztiere, und von Säugetieren stammende verarbei-
tete Proteine enthält.

Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands
kann nach dem in Artikel 24 Absatz 2 genannten Ver-
fahren gemäß den nach dem in Artikel 24 Absatz 3
genannten Verfahren festzulegenden detaillierten Krite-
rien ein Beschluss über Einzelausnahmen von den
Beschränkungen des vorliegenden Absatzes beschlossen
werden. Jede Ausnahme trägt den Bestimmungen des
Absatzes 3 des vorliegenden Artikels Rechnung.“

b) Der folgende Absatz wird eingefügt:

„(4a) Auf der Grundlage einer befürwortenden Risi-
kobewertung, die zumindest der Menge und der mögli-

chen Quelle der Kontaminierung und der letztlichen
Bestimmung der Sendung Rechnung trägt, kann nach
dem in Artikel 24 Absatz 3 genannten Verfahren
beschlossen werden, ein Toleranzniveau für unbedeu-
tende Mengen tierischer Proteine in Tierfutter aufgrund
zufälliger und technisch unvermeidbarer Kontaminie-
rung einzuführen.“

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel, insbesondere die Bestimmungen zur Verhütung
von Kreuzkontaminationen und bezüglich der Verfahren
für Probennahmen und Analysen, die erforderlich sind,
um die Einhaltung dieses Artikels zu überprüfen, werden
nach dem in Artikel 24 Absatz 2 genannten Verfahren
erlassen. Diese Bestimmungen beruhen auf einem
Bericht der Kommission über die Herkunft, Verarbei-
tung, Kontrolle und Rückverfolgbarkeit von Tierfutter
tierischen Ursprungs.“

8) Artikel 8 Absätze 1 bis 5 erhält folgende Fassung:

„(1) Spezifizierte Risikomaterialien sind gemäß
Anhang V der vorliegenden Verordnung und der Verord-
nung (EG) Nr. 1774/2002 zu entfernen und zu beseitigen.
Ihre Einfuhr in die Gemeinschaft ist untersagt. Die Liste der
spezifizierten Risikomaterialien gemäß Anhang V umfasst
zumindest Hirn, Rückenmark, Augen und Tonsillen von
Rindern über 12 Monate und die Wirbelsäule von Rindern
über einem Alter, das nach dem in Artikel 24 Absatz 3
genannten Verfahren festzulegen ist. Unter Berücksichtigung
der verschiedenen Risikokategorien gemäß Artikel 5 Absatz
1 Unterabsatz 1 und der Erfordernisse von Artikel 6
Absätze 1a und 1b Buchstabe b wird die Liste der spezifi-
zierten Risikomaterialien in Anhang V entsprechend geän-
dert.

(2) Absatz 1 des vorliegenden Artikels gilt nicht für
Gewebe von Tieren, die mit einem alternativen Test unter-
sucht worden sind, der zu diesem besonderen Zweck nach
dem in Artikel 24 Absatz 3 genannten Verfahren zugelas-
sen wurde, sofern dieser Test in die entsprechende Liste in
Anhang X aufgenommen wurde, gemäß den Bedingungen
von Anhang V angewendet wurde und zu einem negativen
Ergebnis geführt hat.

Die Mitgliedstaaten, die die Anwendung eines alternativen
Tests gemäß diesem Absatz zulassen, unterrichten davon
die übrigen Mitgliedstaaten und die Kommission.

(3) In Mitgliedstaaten oder Gebieten von Mitgliedstaaten
mit einem kontrollierten oder unbestimmten BSE-Risiko ist
für Rinder, Schafe oder Ziegen, deren Fleisch zum menschli-
chen Verzehr oder zur Verfütterung bestimmt ist, die Zer-
störung von zentralem Nervengewebe nach der Betäubung
durch Einführung eines konischen Stahlstabs in die Schädel-
höhle oder durch Gasinjektionen in die Schädelhöhle in
Verbindung mit der Betäubung unzulässig.

(4) Die in Anhang V genannten Altersangaben können
angepasst werden. Diese Anpassungen erfolgen auf der
Grundlage der jeweils neuesten gesicherten wissenschaftli-
chen Erkenntnisse betreffend die statistische Wahrschein-
lichkeit des Auftretens von TSE in den betreffenden Alters-
gruppen der gemeinschaftlichen Rinder-, Schaf- und Ziegen-
population.
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(5) Regeln für Ausnahmen von den Absätzen 1 bis 4
des vorliegenden Artikels können nach dem in Artikel 24
Absatz 3 genannten Verfahren im Hinblick auf den Zeit-
punkt der tatsächlichen Anwendung des Verfütterungsver-
bots gemäß Artikel 7 Absatz 1 oder gegebenenfalls in Dritt-
ländern oder Gebieten von Drittländern mit einem kontrol-
lierten BSE-Risiko im Hinblick auf den Zeitpunkt der tat-
sächlichen Anwendung des Verbots der Verfütterung von
Säugetierproteinen an Wiederkäuer festgelegt werden, um
die Erfordernisse zur Entfernung und Beseitigung spezifi-
zierten Risikomaterials auf Tiere zu beschränken, die vor
diesem Zeitpunkt in den betreffenden Ländern oder Gebie-
ten geboren wurden.“

9) Artikel 9 Absätze 1 und 2 erhält folgende Fassung:

„(1) Die in Anhang VI genannten tierischen Erzeugnisse
müssen Herstellungsverfahren entstammen, die nach dem
in Artikel 24 Absatz 3 genannten Verfahren genehmigt
wurden.

(2) Knochen von Rindern, Schafen und Ziegen aus Län-
dern oder Gebieten mit einem kontrollierten oder unbe-
stimmten BSE-Risiko dürfen nicht zur Gewinnung von
Separatorenfleisch (MSM) verwendet werden. Vor dem 1. Juli
2008 unterbreiten die Mitgliedstaaten der Kommission
einen Bericht über die Verwendung von Separatorenfleisch
sowie das Produktionsverfahren für Separatorenfleisch in
ihrem Hoheitsgebiet. Dieser Bericht enthält eine Erklärung
darüber, ob der Mitgliedstaat beabsichtigt, die Produktion
von Separatorenfleisch fortzuführen.

Die Kommission legt daraufhin dem Europäischen Parla-
ment und dem Rat eine Mitteilung über die künftige Not-
wendigkeit und die Verwendung von Separatorenfleisch in
der Gemeinschaft einschließlich der Informationspolitik für
die Verbraucher vor.“

10) Artikel 12 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Ein TSE-verdächtiges Tier wird entweder bis zum
Vorliegen der Ergebnisse einer von der zuständigen
Behörde durchgeführten klinischen und epidemiologi-
schen Untersuchung unter eine amtliche Verbringungs-
sperre gestellt oder zum Zwecke der Laboruntersuchung
unter amtlicher Überwachung getötet.

Besteht bei einem Rind in einem Betrieb eines Mitglieds-
taats ein amtlicher TSE-Verdacht, so werden alle anderen
Rinder dieses Betriebes unter eine amtliche Verbrin-
gungssperre gestellt, bis die Untersuchungsergebnisse
vorliegen. Besteht bei einem Schaf oder einer Ziege in
einem Betrieb eines Mitgliedstaats ein amtlicher TSE-Ver-
dacht, so gilt für alle anderen Schafe und Ziegen dieses
Betriebes eine amtliche Verbringungssperre, bis die
Ergebnisse vorliegen.

Bestehen indessen Anhaltspunkte dafür, dass der Betrieb,
in dem das Tier bei Auftreten des TSE-Verdachts gehal-
ten wurde, wahrscheinlich nicht der Betrieb ist, in dem
das Tier möglicherweise mit TSE infiziert wurde, so

kann die zuständige Behörde beschließen, dass nur das
seuchenverdächtige Tier unter eine amtliche Verbrin-
gungssperre gestellt wird.

Die zuständige Behörde kann auch, wenn dies als not-
wendig erachtet wird, beschließen, dass andere Betriebe
oder nur der Betrieb, in dem die Infektion erfolgt ist, je
nach den vorliegenden epidemiologischen Informationen
unter amtliche Überwachung gestellt werden.

Abweichend von der Pflicht zur Anwendung der amt-
lichen Verbringungssperre nach diesem Absatz kann ein
Mitgliedstaat nach dem in Artikel 24 Absatz 2 genann-
ten Verfahren von dieser Pflicht entbunden werden,
wenn er Maßnahmen anwendet, die auf der Grundlage
einer angemessenen Bewertung der möglichen Gefahren
für die menschliche und tierische Gesundheit gleichwer-
tige Garantien bieten.“

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Alle Körperteile des seuchenverdächtigen Tieres
werden entweder bis zur Feststellung eines negativen
Befundes amtlich verwahrt oder gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 1774/2002 beseitigt.“

11) Artikel 13 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Unterabsatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a) Alle Körperteile des Tieres, mit Ausnahme des für
die Aufzeichnungen gemäß Anhang III Kapitel B der
vorliegenden Verordnung aufbewahrten Materials,
werden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002
beseitigt.“

b) Unterabsatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung:

„c) Alle Tiere und tierischen Erzeugnisse gemäß
Anhang VII Nummer 2 der vorliegenden Verord-
nung, die bei den Ermittlungen nach Buchstabe b
dieses Absatzes als gefährdet identifiziert wurden,
werden getötet und gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1774/2002 beseitigt.“

c) Nach Unterabsatz 1 wird folgender Unterabsatz einge-
fügt:

„Auf Antrag eines Mitgliedstaats und auf der Grundlage
einer befürwortenden Risikobewertung, bei der insbe-
sondere den Kontrollmaßnahmen in dem betreffenden
Mitgliedstaat Rechnung getragen wird, kann nach dem
in Artikel 24 Absatz 2 genannten Verfahren beschlossen
werden, die Verwendung von Rindern gemäß dem vor-
liegenden Absatz bis zum Ende ihres produktiven
Lebens zu gestatten.“

12) Artikel 15 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Nach dem in Artikel 24 Absatz 3 genannten Verfah-
ren können die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 auf
andere Tierarten ausgedehnt werden.

(4) Durchführungsbestimmungen zu dem vorliegenden
Artikel können nach dem in Artikel 24 Absatz 2 genannten
Verfahren erlassen werden.“
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13) Artikel 16 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung:

„b) Milch und Milcherzeugnisse, Häute und Felle sowie
Gelatine und Kollagen, die aus Häuten und Fellen
hergestellt sind.“

b) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

„(2) Tierische Erzeugnisse aus Drittländern mit einem
kontrollierten oder unbestimmten BSE-Risiko müssen
von gesunden Rindern, Schafen und Ziegen stammen,
bei denen die in Artikel 8 Absatz 3 genannte Zerstö-
rung von zentralem Nervengewebe oder Gasinjektion in
die Schädelhöhle nicht angewandt wurde.

(3) Lebensmittelerzeugnisse tierischen Ursprungs, die
Material von Rindern enthalten, welche aus einem Land
oder Gebiet mit einem unbestimmten BSE-Risiko stam-
men, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, es sei
denn sie stammen von Tieren, die:

a) acht Jahre nach dem Zeitpunkt geboren sind, ab dem
das Verbot der Verfütterung von Proteinen von Säu-
getieren an Wiederkäuer effektiv angewandt wurde,
und

b) in Herden geboren, aufgezogen und verblieben sind,
deren BSE-freier Status bereits seit mindestens sieben
Jahren bescheinigt ist.

Außerdem dürfen Lebensmittelerzeugnisse, die von Wie-
derkäuern stammen, nicht aus einem Mitgliedstaat oder
einem Gebiet eines Mitgliedstaats mit einem unbestimm-
ten BSE-Risiko in einen anderen Mitgliedstaat versandt
oder aus einem Drittland mit einem unbestimmten BSE-
Risiko eingeführt werden.

Dieses Verbot gilt nicht für die in Anhang VIII Kapitel C
aufgeführten tierischen Erzeugnisse, die den Erfordernis-
sen von Anhang VIII Kapitel C entsprechen.

Ihnen muss ein Gesundheitszeugnis beigegeben sein, das
von einem amtlichen Tierarzt ausgestellt wurde und
worin bescheinigt wird, dass sie im Einklang mit dieser
Verordnung hergestellt wurden.“

14) Der folgende Artikel wird eingefügt:

„Artikel 23 a

Die folgenden Maßnahmen zur Änderung von nicht
wesentlichen Bestimmungen dieser Verordnung, einschließ-
lich durch Hinzufügung, werden nach dem in Artikel 24
Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle
erlassen:

a) Zulassung der Schnelltests gemäß Artikel 6 Absatz 1
und Artikel 8 Absatz 2,

b) Anpassung des Alters gemäß Artikel 6 Absatz 1b,

c) Kriterien für den Nachweis der Verbesserung der epide-
miologischen Situation gemäß Artikel 6 Absatz 1b,

d) Beschluss gemäß Artikel 7 Absatz 3, die Fütterung jun-
ger Wiederkäuer mit von Fischen stammenden Proteinen
zu erlauben,

e) Kriterien für die Gewährung von Ausnahmen von den
Beschränkungen gemäß Artikel 7 Absatz 4,

f) Beschluss gemäß Artikel 7 Absatz 4a, ein Toleranzni-
veau einzuführen,

g) Beschluss über die Festlegung des Alters gemäß Artikel
8 Absatz 1,

h) Regeln für Ausnahmen zur Entfernung und Beseitigung
spezifizierten Risikomaterials gemäß Artikel 8 Absatz 5,

i) Genehmigung der Herstellungsverfahren gemäß Artikel
9 Absatz 1,

j) Beschluss gemäß Artikel 15 Absatz 3 über die Ausdeh-
nung gewisser Bestimmungen auf andere Tierarten.“

15) Artikel 24 erhält folgende Fassung:

„Artikel 24

Ausschüsse

(1) Die Kommission wird von dem Ständigen Ausschuss
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit unterstützt.
Bei Fragen, die Artikel 6a betreffen, wird jedoch auch der
Ständige Tierzuchtausschuss von der Kommission gehört.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten
die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter
Beachtung von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 jenes Beschlusses
wird auf drei Monate und, im Falle von Schutzmaßnahmen
gemäß Artikel 4 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung,
auf 15 Tage festgesetzt.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten
Artikel 5a Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses
1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8.“

16) Der folgende Artikel wird eingefügt:

„Artikel 24a

Entscheidungen, die nach einem der in Artikel 24 genann-
ten Verfahren getroffen werden, basieren auf einer angemes-
senen Bewertung der möglichen Gefahren für die menschli-
che und tierische Gesundheit und sind unter Berücksichti-
gung der verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse auf
die Erhaltung oder, sofern dies wissenschaftlich begründet
ist, Erhöhung des in der Gemeinschaft gewährleisteten
Schutzniveaus für die menschliche und tierische Gesundheit
gerichtet.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 18. Dezember 2006.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident
J. BORRELL FONTELLES

Im Namen des Rates

Der Präsident
J.-E. ENESTAM
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